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~/ R E PUB L I K ö S T E R RE ICH 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ...... ?~.~ . .)'!gy.~."!?..~~ ................ 197 ... ~ 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl.Iv-506004!45-1!76 

Stubenring t 
Telephon ~7 56 55 

:, '., 

Beantwortung 

'146 lAB 

'. , 1976 -12- 0 3 
zu .·:"10$ IJ 

der .Anfrage der Abgeordneten Dr'@ GASPERSCHITZ 

und Genossen an die Frau Bundesminister für 

Gesundheit und Umweltschutz betreffend die Be­

setzung lei tender Posten nach dem AUf?.schreib~gs= .' 

gesetz (Nr o 703/J .... NR/1976) " ,_".,'." 

;. " •• ~ •. ~ f" . , . 

In der gegenständlichen ~~frage werden an mich folgende 

Fragen ger~. eh t et g, .. ',l 
: .. 

UO 1) Wie viele leitende Funktionen im Sinne des § 1, Aus .... 

schreibungsgesetz p BGBl o Nr~ 700/1974 p sind vom 

1 0 1~ 1975,'= 31 0 12 0 1975 bzw 6 seit 1~ 1 0 1976 in Ihrem 
Ress.ort'vakant geworden? Wollen Sie bitte tabellarisch an .... 
geben p in wie vielen Fällen durch .. .. ' _'-i. 

.... 

l , 

10 1 Pensionierung f . " 

1 0 2 eine andere Betrauung des bisherigen Funktionsinhabers p 

1 0 3 Tod des bisherigen Funktionsinhabers p 

1@4 andere Umstände p welche? 

diese Vakanz entstanden ist? 

.... 
, .. ",,' 

2) Wie viele der unter 1) angeführten 'Funktioriensind 

1975 bzw o 1976 äusgeschrieben worden?-

3) Welche der unter 1) angeführten Funktionen wurden nicht 

'mehr nachbesetzt? 

4) Welche leitende Posten wurden 1975 bzw. 1976 nach Neu-
begründung einer Funh.""tion ausgeschrieben? . . . , 

"':-.';" . 

716/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



""'" 2 --

5) Wie viele der unter 2), genannten Posten sind 1975 
bzw o 1976 besetzt worden? 

6) In welchen Fällen lag oder liegt zwischen der Vorlage 
des Komniissionsgutachtens und Ihrer Entscheidung bezü.glich der 
Betrauung ein längerer Zeitraum als ein Monat? Welche Gründe 
waren bzw o sind für die Verzägerungmaßgebend'? 

7) Haben Sie sich in allen Fällen bei der Betraulmg lei­
tender Beamter jeweils an das Gutachten der zuständigen Kommis­
sionen hinsichtlich der Berufung des in höchstem maße geeigneten 
Bewerbers gehalten, wenn nein ' ' 

70 1 in welchen Fällen nicht? 
7.2 warum? 

'8) Die nach dem Aus~chreibu..1'1gsgesetz für jede Ausschrei­
bung einzusetzende Kommission setzt sich aus vier Mitgliedern 
und zwar aus zwei'Dienstgebervertretern und zwei Dienstnehmer-­
vertretern zusammen9 Die Kommission faßt ihre Beschlüsse mit 
Stimmernnehrhei t; , bei Stimmengleichheit entscheidet ,die Stimlne 
des VOTsitzenden e In welchen Fällen gab es kein eiristimmiges 
Kommissionsgutachten? ,.: , 

9) In welchen unter 8) allenfalls genannten 'Fällen hatte 
der von Ihnen bestellte Vorsitzende'von seinem Dirimierungs .... 
recht Gebrauch gemacht bzw o , hat die Stimme des Vorsitzenden bei 
Stimmengleichheit entschieden? 

10) Wurden die Fristen in allen Fällen eingehalten, und zwar 

10 G 1 hinsichtlich § 2 Abs o 2 Ausschreibungsgesetz möglichst 
drei Monate vor Freiwerden der Funktion diese'auszuschrei­

,.ben - wenn nein ll wartunnicht? 
10c 2 spätestens ein Monat na.ch Freiwerden der Funktion bzw o 

bei Begründung einer neuen Funktion diese auszuschreiben 
wenn'nein,warum nicht? 

10 0 3. hinsichtlich der Erstattung des Gutachtens gemäß § 6 Abs. 6 
Ausschreibungsgesetz durch die Kommission innerhalb von 
drei Monaten? 

.. 
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11) Welche Frist haben Sie jeweils gemäß § 2 Abs. 4 
Ausschreib1...tngsgesetz für die Überreichung der Bewerbungs­
gesuche eingeräumt? 

11 0 1 In wie vielen Fällen vvurde der bisherige Stellvertreter 
des zvr Nachbesetzungausgeschriebenen Leiterszum'neuen 
Leiter bestellt? 

11 0 2 In wie vielen· Fällen wurde, ein zum Leiter bestellter 
,Bewerber aus dem Bereich ,. der Organisationseinhe~ t, deren 
Leiterftmktion zu besetzen war 9 eZum Leiter dieser Organi .... 
sationseinhei t ,.bestellt? 

11 e 3 In wie vielen Fällen wurde ein Bewerber aus dem unmittel­
baren Dienststellenbereich g in dem die Leiterfunktion zu 
be,sßtz,enwar ll mi t der Leitung· betraut? 

11 0 4 In wie \~elen Fällen wurde ein zum Leiter bestellter Be-. 
werber aus einem anderen Diens~stellenbereich innerhalb' 

" 

des Ressorts 'berücksichtigt? ,. 
11 0 5 In wie vielon Fällen wurde ein zum Leiter bestellter Be-

, , 

werber aus dem Ressortbereicheines ander8n Miriistez-iums 
.... ... " .. 

'berücksiCh:ti~? ':'. , .. : . . ' .. 

11,,6 In wie vielen Fälleri wurde 'ein.zumLeiter' bestellter 
Bewerber aus dem Bereich einer anderen Gebietskörper­
schaft (Land'esdienst 9 'Gemeindedienst ) berücksichtigt? 

11.7 In wie vielen Fällen Wurde ein zum Leiter' bestellter Be-
" 

werber aus einem Bereich außerhalb des öffentlichen 
. ..-

Dienstes berücksichtigt?' " 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit~ . 

'Es ,karL."1. wohl nicht .bestri tten werden, daß das Bundesgesetz 
vom 7~ November '1974, BGBl. Nr. 700/74, mit dem Bestimmungen 
über die, Ausschreibung bestimmterlei.tenderFu."1ktionen getroffen 
werden, 'gegenüber den s'einerzei t bei der Vergabe von derartigen 
Funktionen gehandhabten Praktiken einen sehr wesentlichen Fort­
schritt darstellto Allein die' Ausschreibung garantiert ne..mlich, 
daß ein weit t,Tößerer Personenkreis als bisher vom J!'reiwerden 
einer .1ei tenden Funktion Kenntnis erlangt Q Daraus er."lächst aber 
dieChance~ daß sich auch andere Personen bewerben, ,als die, 

:, ~ 

... :.... 
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die in einem P..nctenni täts- oder sonstigen Naheverl1ältnis zur 
frei werdenden Funktion stehen o Proportional zum Bewerberkreis 
steigt aber auch dielVIöglichkei t ~ die jeweils geeignetste 
Persönlichkeit für die Leiterfunktion zu gewi~~enG 

Das AusschreibUngsgesetz,bietet dem Ressortchef aber 
nicht nur'größere Möglichkeite:npdie geeignetste , Person auf­
z,ufinden, sondern gibt ihm darüber hincmseine Entscheiclungs .... 

, . . . 

hilfe in Form eines von einer ul'1.a-ohängigen Kommission imter 
BeteiligUng von Dienstner~erve~tretern erstellten Gutachtenso 

, ' 

Diesem Gutachten wird' jeder Ressortchefbei seiner Entscheidung 
größtes Gewicht beimesseno Ich habe mich jedenfalls stetstmd 
auch schon vor dem 1 0 Jänner 1975 9 dem Zeitpunkt des'Inkraft~ 
tretens' des Ausschrei b~gsgesetzes; bei allen mehlen Personal .... 
entscheidungen au..sschließli~h vom I!I~ß der Eignvng der in Be­
tracht'kommenden Personen leiten lasseno' 

, , 

Wenn man durch eine Ausschrei bung auch Pe:r'sönlichkei ten 
anspre<?hen will? die zur ausgeschriebenen 'Fun:'n.:tion in keinem 
Naheve~häl tnis 'stehen p mu1~ man sicherstellen, d.aß sie im' Falle 
'ihrer Nichtberucksichtigung in ihrer bisherigen beruflichen 
Stellung keinen Schaden,erleiden o Aus diesem Grund hat ,das 

, ' 

Ausscr~~ibungsgesetz ~' ähnlich ,den auch von privaten Unter-
".- . 

nehmungen , gepflogenen Usancen - den Bewerbvngsgesuchen und 
deren Auswertung Vertraulichkeit zugesic:hert. Sowohl ü~er die 
Bewerbungsgesuche als auch über deren Auswertung ist gegen je­

dermann 9 dem gegenüber keine Verpflichtung zu einer amtlichen " 
Mi tteilung besteht, strengstes Stillschw:eigen zu beobachten. 

, . . . . 

Diese Be'stimmung bedeutet offensichtlich, daß der Gesetzgeber 
jene Amtsverschwiegenheit ,beobachtet wissen wollte, die in der 
Bundesverfassung allgemein im Interesse einer Gebietskörper­
schaft oder Partei normiert ist. Nach herrschender Le~~e (vgl. 
Walter=Mayer, Grundriß des östierreichischen BTh'1.desverfassungs .... 
rechtes) gilt diese Amtsverschwiegenheit auch gegenüber dem Natio-· 
nalrat o : :Ich' bin daher ni cht in der IJage Detailfragen so zu beant­
worten!! daß daraus Rückschlüsse auf die Identität der Bewerber 
gezogen werden könneno Dessenvngeachtet werde ich' aber bEÜ diesen 
Detailfragen die Zahl der Fälle bekanntgebenE> 
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Zu 1ll 
Seit ID_~afttreten des Ausschreibungsgesetzes wurden 

im Ressortbereichdes Bu.lldesministeriums für Gesundheit und 
~ . . 

Umweltschutz drei leitende Funktionen im Sinne des § 1 des 
Gesetzes vakant, hievon zwei im Jahr 1975 und e:ine im Jahr 1976" 

~ Diese Vakanzen hatten folgende GrU.nde~ 
1 0 1 Pensionierung des bisherigen Ftmb.-tionsinhabers: 1 
10 2 andere Betrauung des bisherigen Funktionsinbabers; keine 
1 0 3 Tod des bisherigen Fv.nktionsinnabersg! 1-
1 0 4 andere Umstände~ 1 (Neubegrtlndung der Funk-tion) 

... ; 

Von den zu Frage 1 angeführten Funktionen sind zwei im 
Jahr 1975 und eine im Jahr 1976 ausgeschrieben worden" 

Zu 3 )~-- ~ . --, 
. -..! .... '. 

lUle ~u Frage 1 angeführtel~ Funktionen wu.:cden riachbesetz·li. 

Zu 4): 

. Im Jahr 1975 wurde der Posten des Leiters der Abteilung IV/4 
des Bundesministeri-ums' für GesUndheit und Umweltschutz nach Neu-

. . ", 

begründung der Funktion ausgeschriebeno 
. . . 

Von den zu Frage 2 angefür .. .rten aUsgeschriebenen Posten 
wurden zwei im Jahr 1975 und einer im Jahr 1976 besetzt. . . . . 

• P"" • ,"'~' ; •• ". • 

. . . . 

In allen Fällen wurde.über die Besetzung derausgeschrie-
benen Funktion innerhalb eines Monates nach Vorliegen des .Gut­
achtens der Kommission entschiedeno' 

'. : .. 
. ~ ; 

In allen Fällen wurde die ausgeschriebene Funktion dem 
Bewerber übertragen, der nach dem Gutachten der Kommission 
hiefür im höchsten Maße geeignet waro - · 

.... 
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Zu 8): 
r !w. 

Nach den vorliegenden Gutachten der KOl11Jnissionen wurden 
bisher in allen Fällen einstimmige Beschlüsse gefaßto 

Da alle Gutachten einstimmig beschlossen wurden, ist kein 
Fall denkbar,· in dem der Vorsitzende von seinem Dirimierungs­
recht Gebrauch gemacht hätte. 

Zu 10): 
.• ~ 1 

10" 1 In zwei Fällen war eine Ausschreibung drei 1\lonate 
vor Freiwerden der Funktion nicht mögliche In einem 
dieser Fälle vvurde die Funktion durch Ruhestands­
versetzung des Beamten über sein Pr~suchen, im anderen 
Fall durch den Tod des Beamten vakant. 

10~2 Diese Frist wurde in einem Fall überschritten, weil· 
nach Freiwerden der Funktion zunächat zu prüfen war, 
ob eine Auflassung der Orga.11isationseinhei t möglich 
ist 0 Eine !leubegrUnde.t e Funkt i on V'flx,:,de erst ausge-

. schrieben, als die Weiterfill1rung durch den Sektions­
leiternicht mehr möglich war. 

10 e 3 Die Kommissionen haben in allen Fällen das Gut­
achten innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der 

.-

Bewerbungsfrist erstatteto 

pu 11 ): 

Für die Überreichung der Bewerbungsgesuche_wurde je­

weils· eine Frist· von einem Monat ab der Ku.."1.dmachung der Aus­
schreibung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung eingeräumto 

, 
11 0 1 In keinem Fall wurde der bisherige Stellvertreter 

zum neuen Leiter bestellto 
.110 2 In einem Fall wurde ein Bewerber aus dem Bereich der 

Organisati ons einheit , deren Leiterfunktion zu be­
setzen war, zum Leiter bestellt o 
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11.3 In einem Fall wurde ein Bewerber zum Leiter be­
stellt, der nicht aus der Organisationseinheit, 
deren Leiterfunktion . zu besetzen war, aber aus dem 
unmittelbaren Dienststellenbereich st~~~. 

11.4·In einem Fall wurde ein Bewerber aus einem anderen 
Dienststellenbereich des Ressorts berücksichtigt. 

11.5 Es vvurden keine Bewerber aus anderen Ressortbereichen 
des Bundes berücksichtigt. 

11.6 Es wurden keine Bewerber aus dem Bereich einer anderen 
Gebietskörperschaft berücl{sichtigt e 

.11.7 Es wurden keine Bewerber aus Bereichenaußerhalb des 
öffentlichen Dienstes berUcksichtigt. 

Der Bundesministerg 
.I . 

. ~. 
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